
 
 
 

§ 5 Abs 4 der Satzung 
 

der  
 

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 
 

unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen  
zu TOP 8 der Tagesordnung 

 

 
(4) Das Grundkapital der Gesellschaft wird gemäß § 159 (2) Z 1. AktG um bis zu 

EUR 7.795.200 durch Ausgabe von bis zu 3.897.600 Stück auf Inhaber lautender 

neuer Aktien ohne Nennwert (Stückaktien) zur Ausgabe an Gläubiger von 

Finanzinstrumenten im Sinne des Hauptversammlungsbeschlusses vom 10. Juli 

2008 und 4. Juli 2013 erhöht. Die Kapitalerhöhung darf nur so weit durchgeführt 

werden, als die Gläubiger von Finanzinstrumenten von ihrem Bezugs- und/oder 

Umtauschrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Der Ausgabebetrag 

und das Umtauschverhältnis sind nach Maßgabe anerkannter finanzmathematischer 

Methoden sowie des Kurses der Aktien der Gesellschaft in einem anerkannten 

Preisfindungsverfahren zu ermitteln. Die neu ausgegebenen Aktien der bedingten 

Kapitalerhöhung haben eine Dividendenberechtigung, die den zum Zeitpunkt der 

Ausgabe an der Börse gehandelten Aktien entspricht. Der Vorstand ist ermächtigt 

mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 

Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem bedingten 

Kapital ergeben, zu beschließen. 

[Bedingtes Kapital 2008/2013] 

 


